
Von:    Fentz, Ines   
Gesendet:       Donnerstag, 18. Juni 2009 06:50  
An:     Sager, Hanna  
Betreff:        Nachbereitung Ausschuss StadtSanBauB-Pläne 20.05.09  
 
Sehr geehrte Frau Sager,  
durch Herrn Gothe wurde in der Sitzung des Ausschusses eine Prüfung und Information zum 
Abbruch Linienstraße 216 zugesagt. Ich übersende Ihnen das Ergebnis der Prüfung mit der Bitte um 
Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses.  
-----------------------------------------------------------------------------------------  
"Im Einvernehmen mit dem Landesdenkmalamt (LDA) wurde die Genehmigungsfähigkeit zum Abriss 
des 2-geschossigen Vorderhauses (VH) durch die Untere Denkmalschutzbehörde (UD) in einem 
Vorgespräch mit dem Architekten Düttmann unter Zurückstellung fachlicher Bedenken in Aussicht 
gestellt. Dies erfolgte im Vorfeld der Bauantragstellung und umfasste lediglich das Vorderhaus. Das 
Vorderhaus der Linienstraße 216 war in seiner Geschossigkeit (kriegsbedingt) reduziert und darüber 
hinaus auch sehr stark überformt.  
Ein Genehmigungsverfahren nach Denkmalrecht, welches ausdrücklich im Denkmalschutzgesetz 
(DSchG Bln) vorgegeben ist, gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Dem damaligen planenden Architekten 
war bekannt, dass der Gebäudebestand auf dem Grundstück der Linienstr. 216 unter Denkmalschutz 
steht. 
Die rückwärtige Bebauung auf dem Grundstück Linienstr. 216 wurde bereits im Blockkonzept des 
Sanierungsgebietes Spandauer Vorstadt als Abriss ausgewiesen. Dieses Blockkonzept wurden auch im 
Einvernehmen mit der Fachbehörde Landesdenkmalamt aufgestellt. Die Zurückstellung der fachlichen 
Bedenken resultierte aus dem vorgenannten Sachverhalt und im Interesse eines schlüssigen 
Gesamtkonzeptes einer Neubebauung Linienstraße/Ecke Rückerstraße. 
 
Der Neubauantrag konnte nur realisiert werden, wenn dem der Abbruch vorausgegangen war. Da der 
Abbruch nach der Bauordnung nur anzeigepflichtig ist, wurden die abzubrechenden Teile im 
Bauantrag nicht gekennzeichnet.  
Wie bereits angeführt, muss nach Denkmalrecht für den Abbruch jedoch eine Genehmigung erteilt 
werden. Dies wäre nicht erforderlich gewesen, wenn der Abbruch im Hauptbauantrag enthalten 
gewesen wäre. 
Da der Voreigentümer, die Bau Mitte GmbH, in Insolvenz und adressenmäßig nicht mehr zu ermitteln 
ist (Sitz der GmbH war die Linienstr. 216), wurde nunmehr der planende Architekt angeschrieben 
(siehe Anlage).  
<<KMBT25020090615112326.pdf>>  
   
Der planende Architekt teilte daraufhin mit, dass die mit allen baulichen Angelegenheiten betraute 
Firma davon ausgegangen ist, dass mit dem Vorliegen der Baugenehmigung, die ja auf Grund des 
Erhaltsverzichts durch die UD erteilt worden ist, keine weiteren Anträge erforderlich sind." 
Nach dem Denkmalschutzgesetz Berlin stellt der ungenehmigte Abbruch den Tatbestand einer 
Ordnungswidrigkeit dar. Ein Owi-Verfahren wird aufgrund des Verfahrensablaufes in diesem Fall als 
unverhältnismäßig eingestuft und daher nicht eingeleitet." 
-----------------------------------------------------------------------------------  
Mit freundlichen Grüßen  
I. Fentz  
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